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Das Kärntner Gemeindeblatt
I M  I N N E N T E I L

Hidden 
Champions

Wie Gemeinden abseits der 
großen Bühne glänzen.
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Ein starkes Ausrufezeichen gesetzt 
haben die Gemeindebünde im Rah-
men des Österreichischen Gemein-
detages in Klagenfurt. Rund 1.800 
Teilnehmer:innen und klare Ansagen 
in Richtung der Regierungsspitzen 
zeigten Geschlossenheit und ließen 
erkennen:
Ja – die Gemeinden sind auch bereit, 
selbst Reformen im eigenen Bereich 
umzusetzen. Vor allem auf dem Ge-
biet der interkommunalen Kooperati-
on und Digitalisierung, wenn hinderli-
che Rahmenbedingungen beseitigt 
werden.
Ja – die Gemeinden stehen auch zu 
einer Reformpartnerschaft und einer 
Staatsreform, bei der sie 
Bereiche übernehmen, 
die am besten durch die 
Gemeinden bewältigt 
werden können, wie die 
Kinderbetreuung, wenn in 
anderen Bereichen (Ge-
sundheit) eine Entlas-
tung eintritt und
Ja – die Gemeinden sind 
sich auch ihrer Mitver-
antwortung bei Staats-
verschuldung und Inves-
titionen bewusst, sie müssen jedoch 
über eine entsprechende Mittelaus-
stattung verfügen.
Im Ton versöhnlich, jedoch unnach-
giebig in der Sache präsentierten 
sich Vertreter:innen der Bundesre-
gierung vor dem Gemeindetag und 
auch während des Gemeindetages 
in Kärnten. Eine Grundsteuerreform 
stehe nicht im Regierungsprogramm, 
ließen sie verlauten.
Dass in mittlerweile zwei Finanz-
ausgleichspakten eine Reform der 
Grundsteuer vereinbart wurde, wurde 
geflissentlich ausgeblendet. Weder 
war es unklar, dass die Kommunen 

von der Reform immer schon Er-
tragssteigerungen erwarteten, noch 
glaubten die Gemeindebünde, dass 
die Forderung nach 40 Jahren der 
Untätigkeit bei der Grundsteuer un-
angemessen sei. Dies scheint nun die 
unerwartete indirekte Schützenhilfe 
des WIFO, das neben einer Boden-
wertsteuer eine zusätzliche Grund-
steuerreform zur Entlastung der Ge-
meinden fordert, zu bestätigen.
Ein deutliches „Ja“ sagten die Ver-
anstalter des Österreichischen Ge-
meindetages aber auch zu mehr 
Frauen in der Kommunalpolitik, in-
dem durch Prof. Stainer-Hämmerle 
die Ergebnisse einer aktuellen Studie 

präsentiert wurden und 
den Bürgermeisterinnen 
im Rahmen der Haupt-
tagung auch die Bühne 
geboten wurde. Dies aus 
moralischen Gründen wie 
auch aus praktischen - 
die Ideen, Kompetenzen 
und Netzwerke der Hälf-
te der österreichischen 
Bevölkerung brach liegen 
zu lassen, wäre vor dem 
Hintergrund der kom-

munalen Nachwuchsarbeit mehr als 
fahrlässig.
Aber auch ein – unausgesprochenes 
– Nein stand während der Veranstal-
tung im Raum. Eine Absage an Indi-
vidualinteressen. Die aktuellen He-
rausforderungen sind so groß, dass 
sie sich nicht durch ideologisches 
Schattenboxen und Kirchturmden-
ken lösen lassen. Nachhaltige Lö-
sungen, ökologisch, ökonomisch und 
sozial können nur gemeinsam gefun-
den und umgesetzt werden – ganz 
im Sinne des Mottos des diesjährigen 
Österreichischen Gemeindetages in 
Klagenfurt.

Vorwort
Sehr geehrte Gemeindemandatar:innen! 
Liebe Bürgermeisterkolleg:innen!

1. Präsident  
Bgm. Günther  

Vallant
Foto: Varh

2. Präsident  
Bgm. Christian 

Poglitsch
Foto: Varh

3. Präsident  
Bgm. Ing. Gerhard 

Altziebler
Foto: Varh
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Die Gemeinden 
zeigten beim  
Gemeindetag  
Reformbereit-

schaft, forderten 
finanzielle Fairness 

und mehr Frauen  
in der Kommunal-

politik.

Kärntner
Gemeindebund

www.kaerntner-gemeindebund.at

In eigener Sache

Scannen Sie den QR Code oder verwenden Sie den 
Forms-Link um an der Umfrage teilzunehmen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitwirkung!

https://forms.office.com/e/jsPB8VTkDJ

Als Serviceeinrichtung und Interessen-
vertretung werden wir natürlich an den Er-
gebnissen gemessen. Gleichzeitig ist unser 
Erfolg von mehreren Faktoren abhängig: 
unserer eigenen Fachkompetenz, Ihren 
Rückmeldungen aus der Praxis, der poli-
tischen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Gesamtsituation und natürlich auch dem 
Verständnis der Mitglieder der gesetzge-
benden Körperschaften, in denen sich auch 
einige Bürgermeister:innen befinden.

Neben der Interessenvertretung ist auch 
die Information ein wichtiger Aufgaben-
bereich. Zusätzlich zu zahlreichen ande-
ren Formaten ist auch dieses Magazin Teil 
unseres Informationsangebotes. Dieses 
möchten wir ständig weiterentwickeln. Sie 
können uns und indirekt auch sich durch Ihr 
Feedback tatkräftig unterstützen. Dazu 
müssen Sie nur an unserer Umfrage teil-
nehmen, die Sie maximal für fünf Minuten 
beanspruchen wird.

Die Mitarbeiter:innen und Funktionär:innen des Kärntner 
Gemeindebundes arbeiten mit großem Engagement, um 
die Interessen der Gemeinden bestmöglich zu vertreten.

Jetzt 

teilnehmen 

und Zukunft 

mitgestalten!
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Hidden 
Champions
Wie angespannt die Finanzlage der Gemeinden derzeit ist, 
war spätestens seit dem Österreichischen Gemeindetag 2025 
außer Zweifel gestellt, teilten doch Bundes-, Landes- und 
Gemeindevertreter ähnliche Einschätzungen. Gleichzeitig 
wurde jedoch auch eingemahnt, dass die Politik den Menschen 
Zuversicht vermitteln müsse. Anlass dazu gibt die Vielzahl an 
Projekten und Auszeichnungen, die Gemeinden in den aktuell 
schwierigen Zeiten umsetzen bzw. erhalten. Einige dieser 
möchten wir in diesem Beitrag vorstellen.

LGF Mag. (FH) 
Peter Heymich, 
MA
Foto Privat

Leitartikel

„Not macht erfi nderisch“ ist eine Re-
dewendung, die ältere Semester kaum 
mehr hören können und jüngere selten 
mit ihrer Lebenssituation in Verbin-
dung bringen können. Und dennoch 
scheint sie bei Gemeinden zuzutref-
fen. 

Wir schreiben das vierte Jahr in Folge, 
in dem die Haupteinnahmequelle der 
Gemeinden, die Ertragsanteile, annä-
hernd gleichgeblieben sind, während 
die Ausgaben (mit Ausnahme des 
Jahres 2025) infl ationsbedingt teils 
deutlich gestiegen sind. Die Gemein-
den haben also immer weniger Mittel 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Ver-
fügung.

Und dennoch bewegt sich etwas in vie-
len Gemeinden – aus Innovationsgeist, 
weil man sich schlicht und ergreifend 
nicht mit dem Status quo zufrieden 
geben möchte, weil es ehrenamtliche 
Initiativen gibt oder weil Menschen aus 
dem Anspruch an sich selbst und aus 
Überzeugung mehr tun als Dienst nach 
Vorschrift. Um Perspektiven aufzuzeigen 
und positive Beispiele vor den Vorhang 
zu holen, zeigen wir Initiativen und Pro-
jekte auf, die sich entweder durch das 
Zusammenspiel von Technologie und 
den Menschen, durch queres Denken, 
durch die kreative Abholung von Förder-
mitteln oder die Qualifi zierung für den 
Umgang mit gesellschaftlichen Proble-
men auszeichnen.

Hidden 
Champions
Hidden Hidden 
Champions
Wie angespannt die Finanzlage der Gemeinden derzeit ist, 
war spätestens seit dem Österreichischen Gemeindetag 2025 

Leitartikel
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Neuhaus wäre als periphäre und fi nanz-
schwache Gemeinde (Rang 129 von 132 
im landesweiten Kommunalsteuerran-
king pro Kopf!) der Prototyp für eine Ge-
meinde, in der gar nichts mehr möglich 
ist. Erstaunlicherweise ist das Gegenteil 
der Fall. Durch ein hochmotiviertes und 
schlankes Team in der Verwaltung, ge-
führt von AL Regina Wiedl, und den poli-
tischen Freiraum, diese Motivation und 
den Innovationsgeist im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen auch auszu-
leben, ist hier Erstaunliches entstanden. 

Neben der Positionierung als Hadn- und 
Kulturgemeinde, sowie Pioniergeist bei 
der Umsetzung des neuen Haushalts-
rechts, war es vor allem das Projekt 
LoRaWan, das der Gemeinde durch die 
funkbasierte Ablesung von Messgerä-
ten wie Wasserzählern zahlreiche Vor-
träge vor hochkarätigem Publikum und 
den Verwaltungspreis PrimusVOR ein-
brachte. 

Doch auch damit gab sich die Gemein-
de nicht zufrieden. Basierend auf der 
Funktechnologie von LoRaWan entwi-
ckelte die Gemeinde gemeinsam mit der 
Universität der Bundeswehr in München 
eine Kommunikationsschiene für Katas-
trophenfälle, die auch dann funktioniert, 
wenn aufgrund eines Stromausfalls we-
der mobile Netze noch Festnetztelefo-
nie verfügbar sind. 

Speziell am Projekt MERLIN:

� die Energieautarkie durch Solarzellen 
und Batteriespeicher; 

�  der günstige Preis und die 
Energieeffi zienz der eingesetzten 
Komponenten; 

�  die Ausnutzung von EU-Förderungen 
in einem Bereich, der den meisten 
Gemeinden gar nicht bekannt ist; 

�  die Art des Einsatzes der Technologie 
ist europaweit derzeit einzigartig;

�  wo immer es möglich war, wurden 
Komponenten des Systems (Power-
Bänke, Metall-Gehäuse und Telefon-
zellen, Elektrotechnik) durch örtliche 
Unternehmen gefertigt.

LR Ing. Daniel Fellner: „Die letzten Jahre 
haben uns immer wieder vor Augen ge-
führt und am eigenen Leib spüren lassen, 
wie ungeheuer wichtig ein moderner und 
gut aufgestellter Katastrophenschutz für 
Kärnten ist. Mit MERLIN setzt die Ge-
meinde Neuhaus neue Maßstäbe in der 
Krisenkommunikation.“

Bgm. Patrick Skubel:  „Neuhaus über-
nimmt Verantwortung und geht als ers-
te Gemeinde Kärntens einen mutigen 
Schritt in der Blackout-Prävention. Mit 
MERLIN wird Sicherheit für die Bevölke-
rung geschaffen, und zwar auch dann, 
wenn Strom, Telefon und Internet nicht 
mehr funktionieren.“

Neuhaus: Blackoutsichere Kommunikation 
im Katastrophenfall durch MERLIN

Das Team der Gemeinde Neuhaus mit Forschern der Universität der Bundeswehr München.
Foto © Gemeinde Neuhaus

Durch Powerbanks 
und sparsame 
Komponenten halten 
auch die mobilen 
Geräte ohne Strom-
versorgung bis zu 
zwei Wochen durch.
Foto © Gemeinde Neuhaus

An „Powerbänken“ können 
mobile Komponenten 
mit Sonnenstrom versorgt 
werden.
Foto © LPD Kärnten/Just

Telefonzellen sind 
krisensichere Kom-
munikationszentren 
in den Ortschaften 
der Gemeinde.
Foto © LPD Kärnten/Just
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Velden: Innovation zur 
Stärkung der Freiwilligkeit

Das Engagement Freiwilliger ist in vielen 
Bereichen, wie bei Einsatzorganisationen, 
im Kulturbereich aber auch im Sozial-
bereich, die Grundvoraussetzung dafür, 
dass das soziale Gefüge in den Gemein-
den funktioniert. Ein Ersatz des Freiwilli-
genwesens durch Mitarbeiter:innen wäre 
auch für den Staat schlicht unleistbar. 

Aus diesem Grund hat die Marktgemein-
de Velden am Wörther See gemeinsam 
mit der LAG-Region Villach-Umland das 
EU-Leader-Projekt „freiwillig bringt’s“ im 
März 2025 gestartet. Die im Oktober ge-
zogene Zwischenbilanz lässt sich sehen: 
bereits 110 freiwillige Bürger:innen enga-
gieren sich täglich in 20 Vereinen, Feuer-
wehren und freiwilligen Teams der Ge-
meinde.

Mitmachen ist ganz einfach. Als Interes-
sierte(r) registriert man sich einfach auf 
der inmojo Plattform als Freiwillige(r), 
wählt dort ein bereits bestehendes Frei-
willigenteam aus oder legt einen Verein 
für seine Freiwilligen an und schon kann 
man eine Aufgabe/Leistung, die man mit 
anderen umsetzen möchte, online stellen. 
Man lädt andere Personen dazu ein, bei 
einer Aktion freiwillig mitzumachen. Wer 
mitmacht, sammelt Loyalitäts- und Er-
fahrungspunkte, steigt in den Levels, im 
Sinne von Gamifi cation auf, die dann in 
weiterer Folge im Rahmen eines Rankings 
klar aufzeigen, wer sich in welchem Be-
reich und in welchem Ausmaß für andere 
in der Gemeinde einsetzt.

Die nächsten Schritte sind die Aufnah-
me der offi ziellen Zusammenarbeit mit 
dem Freiwilligenzentrum des Landes und 

die Motivation interessierter Gemeinden, 
mitzumachen. Allgemeine Fragen zu dem 
Projekt können gerne in der Marktge-
meinde Velden, direkt beim Bürgerservice 
unter +43 4274 2102 oder per E-Mail an 
velden@ktn.gde.at beantwortet werden. 
Für technische Fragen zur Projektumset-
zung steht Projektleiter und Koordinator 
Daniel Schöffmann unter hello@inmojo.at 
zur Verfügung.

Projektinitiatorin GV Margit Heißenberger 
mit Projektleiter Daniel Schöffmann stellen 
das Projekt vor.

Die 
Zwischen-
bilanz lässt 
sich sehen: 
bereits 110 
freiwillige 
Bürger:innen 
engagieren 
sich täglich 
in 20 Ver-
einen, Feuer-
wehren und 
freiwilligen 
Teams der 
Gemeinde.
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Maria Saal:
Pioniergemeinde bei 
Demenzkompetenz

Demenz schränkt Betroffene nicht nur 
körperlich, sondern vor allem geistig ein 
und erschwert den Alltag erheblich. Auch 
der Umgang mit dementen Personen er-
fordert Fachwissen und besondere Rück-
sichtnahme. Die Marktgemeinde Maria 
Saal hat einen bedeutenden Schritt in 
Sachen gesellschaftlicher Verantwortung 
und Inklusion gemacht. So wurde der größ-
te Teil der Gemeindebediensteten im Um-
gang mit an Demenz erkrankten Personen 
geschult. Darauf aufbauend standen drei 
Lernmodule zur Verfügung, welche von 
der Universität für Weiterbildung Krems 
in Kooperation mit dem österreichischen 
Innenministerium erstellt und kostenfrei 
zur Verfügung gestellt wurden. Für ihr En-
gagement in diesem Bereich erhielt die 
Marktgemeinde Maria Saal als eine von 
bundesweit erst 21 Gemeinden die Aus-
zeichnungen „Demenz.Aktivgemeinde“ 
und „Demenzkompetente Gemeinde“. 

Liebenfels: Sanierung 
des Schulzentrums

Eine Schulsanierung ist meist ein kost-
spieliges Unterfangen. Gerade in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten gilt es, 
Fördermittel abzuholen und, wenn mög-
lich, auch Mitnahmeeffekte durch sol-
che Maßnahmen zu erzielen. Der Markt-
gemeinde Liebenfels ist dies gelungen. 
So wurde durch eine Verkehrsberuhi-
gung und ein neues Verkehrskonzept mit 
Einbahnregelung nicht nur ein sicherer 
Schulweg für die Schüler:innen geschaf-
fen, sondern auch das Ortszentrum durch 
die begleitende Sanierung des Gemein-
deamtes aufgewertet und wurden auch 
gleich moderne Lernräume, ein neuer 
Turnsaal sowie Veranstaltungsfl ächen 
und Begegnungszonen vorgesehen. 

Besonders ist neben den Mehrfacheffek-
ten auch die umfangreiche Ausnutzung
von Fördermitteln. So wurden neben Mit-
teln aus dem Bildungsbaufonds auch 
Leader-Mittel und für die ökologische 
Holzbauweise in wesentlichen Teilen des 
Gebäudes sogar Mittel des Waldbau-
fonds abgerufen. Damit wurde die ef-
fektive Kostenbelastung für die Markt-
gemeinde massiv reduziert.

Die Visualisierung des Bildungszentrums in Liebenfels 
Bild © Arch.Roth & spado

Bürgermeister Franz Pfaller, Amtsleiter Walter Zettinig und 
Sachbearbeiterin Mag. Judith Dober-Grün nahmen die Urkunde 
an der Donau-Universität für Weiterbildung Krems entgegen.
Bild © Marktgemeinde Maria Saal

Liebenfels: Sanierung 
des Schulzentrums
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Rechtstipp

Informationsfreiheit: 
Erste Erkenntnisse  
und praktische Tipps  
für Gemeinden

Mag.  
Gernot Hobel
Jurist und  
LGF-Stv.  
des Kärntner  
Gemeindebundes

Foto Varh

Die Bearbeitung dieser Informa-
tionsbegehren erweist sich nicht 
nur organisatorisch, sondern 

auch rechtlich als anspruchsvoll und 
fordert die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter stark. Da es bislang noch an Ju-
dikatur fehlt, werden viele Fragen auch 
erst durch die Gerichte geklärt werden 
können. Dieser Beitrag möchte erste Er-
kenntnisse zusammenfassen und prak-
tische Hinweise für die Umsetzung ge-
ben. Dabei handelt es sich um eine lose 
Zusammenstellung von bereits aufge-
tauchten Fragestellungen.

Handelt es sich um eine Anfrage nach 
dem Informationsfreiheitsgesetz?
Aufgrund der medialen Präsenz im Zu-
sammenhang mit dem Informationsfrei-
heitsgesetz war zu erkennen, dass sämt-
liche Anfragen an das Gemeindeamt, die 
irgendwie im Zusammenhang mit Tätig-
keiten der Gemeinde stehen, als eine An-
frage iSd Informationsfreiheitsgesetzes 
qualifiziert wurden.

Dies ist aber in vielen Fällen gar nicht zu-
treffend. Zwar ist ein Informationsbegeh-
ren an keine besondere Form gebunden, 
allerdings handelt es ich oftmals nur um 
konventionelle Anfragen, die nicht auf 
das IFG Bezug nehmen.

Praxistipp: Wenn nicht klar ist, ob es sich 
um eine Anfrage nach dem IFG handelt, 

Mit 1. September 2025 ist das Informationsfreiheitsgesetz 
in Kraft getreten. Während manche informationspflichtigen 
Stellen nur wenige Anfragen verzeichnen, werden andere 
nahezu überflutet. 

Wenn nicht 
klar ist, ob es 
sich um eine 
Anfrage nach 
dem IFG han-
delt, wird der 
Antragsteller 
aufzufordern 
sein, dies 
klarzustellen.

wird der Antragsteller aufzufordern sein, 
dies klarzustellen. Zumal eine Anfrage 
nach dem IFG im Gegensatz zu einem 
„konventionellen“ Auskunftsersuchen ein 
formelles Verfahren nach sie zieht.

Ist das Kärntner Informations-  
und Statistikgesetz und das Umwelt-
informationsgesetz des Bundes noch 
anzuwenden?
Unberührt vom Inkrafttreten des IFG 
bleiben spezialgesetzliche Informations-
zugangsregelungen, insbesondere das 
Umweltinformationsgesetz (UIG) des 
Bundes oder die Umweltinformationsge-
setze der Länder - in Kärnten das K-ISG. 
Diese spezialgesetzlichen Regelungen 
genießen auch Vorrang gegenüber dem 
IFG, sofern es sich um Umweltinforma-
tionen handelt.

⚠ Achtung: Handelt es sich daher um 
Umweltinformationen iSd § 2 Umwelt-
informationsgesetz (für Angelegenheiten, 
die in Gesetzgebung Bundessache sind) 
oder § 6 Abs. 2 Kärntner Informations- und 
Statistikgesetz (für Angelegenheiten, die 
in Gesetzgebung Landessache sind), sind 
daher diese Bestimmungen anzuwenden.

Kann eine Anfrage auch via WhatsApp 
gestellt werden?
Das Informationsbegehren kann gemäß 
§ 7 Abs. 1 schriftlich, mündlich oder tele-
fonisch in jeder technisch möglichen und 
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Die Bearbeitung dieser Informa-
tionsbegehren erweist sich nicht 
nur organisatorisch, sondern 
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beiter stark. Da es bislang noch an Ju-
dikatur fehlt, werden viele Fragen auch 
erst durch die Gerichte geklärt werden 
können. Dieser Beitrag möchte erste Er-
kenntnisse zusammenfassen und prak-
tische Hinweise für die Umsetzung ge-
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formelles Verfahren nach sie zieht.
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Begründun-
gen sowie 
Motive für 
Handlungen 
der verpfl ich-
teten Stellen 
waren bisher 
nicht vom 
Auskunfts-
begriff um-
fasst. 

vorgesehenen Form gestellt werden. Eine 
bestimmte Form ist daher grundsätzlich 
nicht gefordert.

Die „vorgesehene Form“ ermöglicht es 
der verpfl ichteten Stelle, vergleichbar der 
Bestimmung des § 13 Abs. 2 AVG, Ein-
bringungsformen vorzusehen oder aus-
zuschließen. Es können daher z.B. spe-
zielle E-Mail-Adressen, Telefaxnummern 
oder Online-Formulare zur Einbringung 
des Antrages auf Informationserteilung 
vorgesehen werden. 

Ebenso könnten aber auch eigene Tele-
fonnummern, Videokonferenzlinks oder 
Amtsstunden zur Stellung von Infor-
mationsbegehren vorgesehen werden. 
Allfällige Beschränkungen des elektro-
nischen Verkehrs sind aufgrund der An-
wendbarkeit des § 13 Abs. 2 AVG durch 
§ 7 Abs. 4 schlicht im Internet bekannt-
zumachen.

Praxistipp: Es wäre durchaus zu emp-
fehlen, die Einbringungsformen zu be-
schränken. So stellt beispielsweise das 
Justizministerium ein Kontaktformular 
zur Verfügung (https://www.bmj.gv.at/
service/Informationsfreiheit.html) und 
weist darauf hin, dass in anderer Form 
elektronisch übermittelte Informations-
anträge nicht rechtswirksam einge-
bracht sind und ihre Bearbeitung nicht 
sichergestellt ist.

Was ist eine Information?
Begründungen sowie Motive für Hand-
lungen der verpfl ichteten Stellen waren 
bisher nicht vom Auskunftsbegriff um-
fasst. Da aber § 2 Abs. 1 den Informa-
tionsbegriff nunmehr legal defi niert und 
auf das Bereitsein und die Verfügbarkeit 
der Information abstellt, sind Motive für 
Handlungen sowie Begründungen für 
Entscheidungen umfasst, sofern sie als 
Aufzeichnung bereit und verfügbar sind. 

Vom Informationsbegriff des § 2 Abs. 1 
sind daher beispielsweise die 
  Absicht von Handlungen, 
  die nachträgliche Beurteilung der 

Beweiskraft von Sachverständigen-
aussagen, 

  die Darlegung der Gründe für das 
Überschreiten der Entscheidungs-
pfl icht, 

  die nachträgliche Begründung von 
Entscheidungen über Handeln oder 
Unterlassen, 

  die Bewertung von Tatsachen, über 
die bereits rechtskräftig abgespro-
chen wurde, oder

  die nachträgliche Beurteilung von 
Stellungnahmen aus einem Behör-
denverfahren 

nicht umfasst, sofern darüber keine 
Aufzeichnungen vorhanden und verfüg-
bar sind (Miernicki in Miernicki (Hrsg), 
IFG - Informationsfreiheitsgesetz 
(2024) § 2 IFG Rz K18 mwN).
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Welches Organ ist für die  
Beantwortung zuständig?
Zuständig zur Gewährung des Zuganges 
zu Informationen ist jenes informations-
pflichtige Organ, zu dessen Wirkungs- 
oder Geschäftsbereich die Information 
gehört. Wird die Information von einem 
Hilfsorgan, beispielsweise dem Amt der 
Landesregierung oder dem Gemeinde-
amt, erstellt, so ist das Organ zur Veröf-
fentlichung zuständig, welches sich dem 
Hilfsorgan bedient hat.

Im Bereich der Hoheitsverwaltung ist 
daher das Organ zur Informationsertei-
lung zuständig, das örtlich und sachlich 
zur Entscheidung über die Sache, zu der 
die Information begehrt wird, zuständig 
ist. Hinsichtlich der Privatwirtschafts-
verwaltung ist das Organ, das die Ent-
scheidung über den Akt setzt, zur Infor-
mationserteilung zuständig.

Daraus folgt, dass für Angelegenheiten, 
die nach den organisationsrechtlichen 
oder materienrechtlichen Bestimmun-
gen dem Gemeindevorstand oder dem 
Gemeinderat zugewiesen sind, auch 
dieses Kollegialorgan zur Veröffentli-
chung, Erteilung und Verweigerung der 
Information zuständig ist.

Praxistipp: Kommt man daher zum Er-
gebnis, dass ein Kollegialorgan für die 
Beantwortung der Anfrage zuständig ist, 
wird man dies auf der Tagesordnung der 
nächsten Sitzung berücksichtigen müs-
sen bzw. eine Fristverlängerung gemäß   
§ 8 IFG beantragen müssen.

Bauverfahren – kann jeder ohne Partei-
stellung, Einsicht nehmen?
Beim Akteneinsichtsrecht handelt es sich 
den Erläuterungen zum Informations-
freiheitsgesetz nach um eine besonde-
re gesetzliche Informationszugangsbe-
stimmung, die grundsätzlich vorrangig 
anzuwenden ist. Grundsätzlich steht da-
her nur den Parteien in diesem Verfahren 
das Recht auf Einsicht zu.

Nachdem aber die besonderen Informa-
tionszugangsrechte (wie etwa jenes der 
Akteneinsicht) am neuen Grundrecht auf 
Informationszugang (vgl. den im Artikel 

1 Z 2 vorgeschlagenen Art. 22a Abs. 2 
B-VG) zu messen sind und es sich bei den 
Informationen im Bauakt um Informatio-
nen im Sinne des Informationsfreiheits-
gesetzes handelt, gelten – insoweit ein 
Zugang durch die besonderen Informati-
onszugangsregelungen nicht möglich ist 
– die Bestimmungen des Informations-
freiheitsgesetzes subsidiär.

Es ist daher anhand der Geheimhaltungs-
gründe und einer Abwägung der Interes-
sen zu prüfen, ob jemandem Zugang zu 
Informationen aus einem Bauakt gewährt 
werden kann. Zu prüfen ist daher, ob das 
Interesse des Bauwerbers (oder weite-
rer im Bauakt genannten Personen, etwa 
Nachbarn) an der Geheimhaltung das In-
teresse an der Erteilung der Information 
überwiegt. Das wird wohl in den meisten 
Fällen so sein und somit keine Information 
zu erteilen ist. Anders kann es sich ge-
stalten, wenn es sich um ein öffentliches 
Bauprojekt handelt, das etwa aufgrund 
der Größe bereits ein (auch öffentliches) 
Interesse hervorruft. Ebenso kann die 
Abwägung zu Ungunsten des Bauwer-
bers ausfallen, wenn ein social watchdog 
(Journalist) Informationen aus Bauakten 
begehrt. Gleiches gilt, wenn Informatio-
nen aus einem Bauakt von einer „Public 
figure“ und damit einer Person, die in der 
Öffentlichkeit steht, begehrt werden.

Kann ich mich auf fehlende Ressourcen 
stürzen oder behaupten, der Antrag sei 
missbräuchlich gestellt?
Die missbräuchliche Antragstellung ist 
etwa dann gegeben, wenn sich die an-
tragstellende Person in dem Bewusstsein 
der Grundlosigkeit und Aussichtslosig-
keit, der Nutzlosigkeit und Zwecklosigkeit 
seines Anbringens an die Stelle wendet 
bzw. aus Freude an der Behelligung der 
Stelle ohne konkretes Auskunftsinter-
esse handelt. Die missbräuchliche An-
tragstellung ist „offenbar“, wenn sie für 
jedermann leicht erkennbar ist (z.B. wenn 
jahrelang gleiche Eingaben und Anträge 
an die Stelle gerichtet oder bereits be-
kannte Tatsachen erfragt werden). 

Es darf weiters zu keiner Beeinträchti-
gung der übrigen Verwaltungsabläufe 
kommt. Lediglich knappe oder mangelnde 

Kommt man 
daher zum Er-
gebnis, dass 
ein Kollegial-
organ für die 
Beantwortung 
der Anfrage 
zuständig ist, 
wird man dies 
auf der Ta-
gesordnung 
der nächsten 
Sitzung be-
rücksichtigen 
müssen 
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der Anfrage 
zuständig ist, 
wird man dies 
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Ressourcen des Informationspflichtigen 
begründen nicht in jedem Fall und ohne 
Weiteres einen unverhältnismäßigen 
Aufwand. 

Praxistipp: Im Fall der Ablehnung mit 
der Begründung der fehlenden Res-
sourcen ist dies nachvollziehbar zu be-
gründen (z.B.: „Im Gemeindeamt sind 
drei Mitarbeiter:innen beschäftigt. Die 
Beantwortung der Frage würde ca. 160 
Arbeitsstunden in Anspruch nehmen. 
Während dieser Zeit könnte kein gere-
gelter Parteienverkehr stattfinden. Die 
Erteilung dieser Information würde da-
her die Tätigkeiten des Gemeindeamtes 
unverhältnismäßig beeinträchtigen.“).

Was droht mit bei Verweigerung der 
Auskunft bzw. welche Gefahren drohen 
bei einer Auskunft trotz Geheimhal-
tungspflichten?
Grundsätzlich kann der Auskunftswer-
ber nach einer (formlosen) Auskunfts-
verweigerung eine bescheidmäßige 
Erledigung verlangen. Da für Gemein-
den im eigenen Wirkungsbereich der 
innergemeindliche Instanzenzug nicht 
ausgeschlossen wurde, steht damit das 
Rechtsmittel der Berufung, im Säum-
nisfall der Devolutionsantrag, offen. In 
weiterer Folge kann Beschwerde beim 
Landesverwaltungsgericht erhoben 
werden.  

Geldsanktionen bei einer Auskunfts-
verweigerung sind im IFG nicht vorge-
sehen. Zu denken wäre aber bei unge-
rechtfertigter Auskunftsverweigerung 
an
  Amtshaftungsrechtlichen Schaden-

ersatz
  Handlungsaufforderungen der 

Staatsanwaltschaft
  Anzeige wegen Amtsmissbrauch
  Publicityschaden durch Medienbe-

richte

Praxistipp: Im Falle der Auskunftsver-
weigerung ist eine nachvollziehbare 
Begründung unbedingt notwendig. Do-
kumentieren Sie die Begründung und 
auch sämtliche Verfahrensschritte, um 
allfälligen späteren Angriffen entgeg-
nen zu können. 

Heikel sind auch die Konsequenzen einer 
unberechtigten Informationserteilung. 
Nach der Logik des IFG sind nämlich In-
formationen grundsätzlich herauszuge-
ben, außer bestimmte Geheimhaltungs-
gründe sprechen dem entgegen (siehe 
§ 6 IFG). Jeder Antrag auf Auskunft be-
darf daher einer juristischen Abwägung 
zwischen Transparenzinteresse und Ge-
heimhaltungsinteresse. Der konkrete 
Sachbearbeiter wird daher im Einzelfall 
prüfen müssen, ob die Herausgabe von 
einstigen Amtsgeheimnissen zulässig 
ist – und diese Abwägung dokumentie-
ren, um das Risiko strafrechtlicher Folgen 
(z.B. § 310 StGB Verletzung des Amtsge-
heimnisses) zu reduzieren .

Praxistipp: Bei Unsicherheiten ist eine 
Ablehnung des Antrages die sicherere 
Variante, um sich vor Haftungsinan-
spruchnahmen zu schützen. Die Ab-
lehnung muss aber wiederum einiger-
maßen nachvollziehbar begründet sein, 
damit man nicht in den Verdacht eines 
Amtsmissbrauchs gerät. 

Bei Unsicher-
heiten ist eine 
Ablehnung des 
Antrages die 
sicherere Va-
riante, um sich 
vor Haftungs-
inanspruch-
nahmen zu 
schützen. 
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Die Sicherstellung einer verlässlichen 
Kinderbetreuung ist für Gemein-
den eine zentrale Aufgabe und an-

gesichts des zunehmenden Fachkräfte-
mangels in der Elementarpädagogik eine 
wachsende Herausforderung. Um dem ent-
gegenzuwirken, hat das Gemeinde-Service-
zentrum (GSZ) auf Initiative von Landesrat 
Ing. Daniel Fellner einen interkommunalen 
Personalpool für Elementarpädagog:innen 
ins Leben gerufen. Das Projekt ist erfolg-
reich angelaufen. Erste Springerinnen un-
terstützen bereits vor Ort und die Rück-
meldungen aus den Gemeinden fallen 
durchweg positiv aus.

In der Startphase konnten zwei ausgebil-
dete Elementarpädagoginnen gewonnen 
werden, die den Bezirken Klagenfurt-Land 

und Hermagor zugeordnet sind. Sie können 
bei Bedarf flexibel in mehreren umliegen-
den Gemeinden eingesetzt werden. „Der 
Personalpool bedeutet Stabilität für unse-
re Kinderbildungs- und Betreuungseinrich-
tungen - und ist gleichzeitig ein kraftvolles 
Symbol für gelebte Solidarität zwischen 
den Gemeinden. Gemeinsam schaffen wir 
ein System, das effizient, zukunftsorientiert 
und ganz klar auf das Wohl unserer Kinder 
ausgerichtet ist“, erklärt Landesrat Ing. Da-
niel Fellner.

Damit der Start reibungslos verlaufen konn-
te, fanden in den Pilotgemeinden Informa-
tionsveranstaltungen statt. Dabei wurde 
das Konzept vorgestellt, Abläufe erläutert 
und offene Fragen beantwortet. Zusätzlich 
besuchten die Springerinnen die Kinder-

Interkommunaler Personalpool startet:

Kärnten stärkt  
die kommunalen 
Kindergärten

Vorstellung des 
Personalpool-
konzepts im 
Kindergarten 
Zell/Gurnitz in 
der Marktge-
meinde Ebenthal 
in Kärnten - 
gemeinsam mit 
Ulrike Mack  
(Abteilungslei-
terin), Monika 
Pirker (Kinder-
gartenleitung), 
Karolin  
Kropfitsch  
(Personalpool-
koordinatorin), 
Yvonne Rösch 
(Springerin)  
und Lisbeth  
Kraßnitzer  
(Stv. Kindergar-
tenleitung).

Fotos: GSZ

 Gemeinde-Servicezentrum
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gärten vor Ort und wurden den Leitungen 
sowie den Teams persönlich vorgestellt. „Es 
ist wichtig, von Anfang an Vertrauen auf-
zubauen. Die Pädagog:innen kommen nicht 
als Fremde, sondern als Teil eines größe-
ren Netzwerks“, so GSZ-Geschäftsführer  
Mag. (FH) Michael Sternig, MA.

Besonders die gemeindeeigenen Kinder-
gärten stehen im Mittelpunkt des Projektes. 
Ziel ist es, die pädagogische Kompetenz 
und Verantwortung wieder stärker in kom-
munaler Hand zu bündeln. Viele Gemeinden 
hatten ihre Einrichtungen bislang ausgela-
gert, da sie mit dem steigenden Personal- 
und Betreuungsbedarf allein überfordert 
waren. Der Personalpool soll hier gezielt un-
terstützen und die kommunale Verantwor-
tung in der Elementarpädagogik stärken.

Die Kindergartenleitungen zeigen sich er-
freut darüber, dass sie künftig auf Unter-
stützung zurückgreifen können und in kri-
tischen Situationen nicht allein gelassen 
werden. Auch die Eltern profitieren von der 
zusätzlichen Sicherheit, dass die Betreu-
ung ihrer Kinder bei kurzfristigen Ausfällen 
gesichert ist. Für die Pädagoginnen selbst 
bietet der Pool die Chance, ihre Erfahrung in 
verschiedenen Einrichtungen zu erweitern 
und sich fachlich weiterzuentwickeln.

Der Personalpool wird schrittweise auf wei- 
tere Regionen ausgeweitet, um eine flä-
chendeckende Absicherung der kommu-

nalen Kindergärten in Kärnten zu ge-
währleisten. Im Oktober wurden bereits 
drei weitere Springerinnen für die Bezirke 
Völkermarkt, Hermagor und Spittal an der 
Drau in den Personalpool aufgenommen, 
die dort mittlerweile aktiv eingesetzt wer-
den und einen wesentlichen Beitrag zur 
Stabilisierung des pädagogischen Perso-
naleinsatzes leisten.

Parallel wird das Projekt laufend evaluiert. 
Abläufe, Einsatzplanung und Rückmel-
dungen aus der Praxis werden regelmäßig 
überprüft, um die Qualität kontinuierlich zu 
sichern. Langfristig soll der Personalpool 
nicht nur kurzfristige Personalengpässe 
ausgleichen, sondern auch die Attraktivität 
des Berufsbildes „Elementarpädagog:in“ 
stärken.

Interkommunaler Personalpool startet:

Kärnten stärkt  
die kommunalen 
Kindergärten

Offizielle  
Vorstellung der  
ersten Springerin-
nen im Kindergarten 
der Gemeinde 
St. Stefan im  
Gailtal – mit 
Bürgermeister  
LAbg. Ronny Rull, 
Karolin Kropfitsch 
(Personalpool- 
koordinatorin),  
Tanja Kassin  
(Springerin),  
Michael Sternig 
(Geschäftsführer 
Gemeinde- 
Servicezentrum) 
und Christian Enzi 
(Amtsleiter  
Gemeinde  
St. Stefan im  
Gailtal).

Vorstellung von  
Tanja Kassin im  
Kindergarten  
Hermagor –  
gemeinsam mit 
Karolin Kropfitsch 
und Anita Bachmann 
(Kindergartenleitung).

 Gemeinde-Servicezentrum

Mit dem 
Personalpool 
setzen wir ein 
klares Zeichen 
für Zusam-
menarbeit  
und Qualität 
in unseren  
Kindergärten

Michael  
Sternig,  
Geschäfts-
führer GSZ
Foto: Salbrechter


